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Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) 

Warum? 

Die Prüfung „Wirtschaftsdeutsch International (PWD)“ wurde gemeinschaftlich vom Goethe-Institut, vom 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag und von den Carl-Duisberg-Bildungszentren entwickelt. 
Sie dient dem Nachweis sehr guter Kenntnisse der deutschen Berufs- und Wirtschaftssprache auf dem 
Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Mit dem Bestehen der Prüfung zeigen 
die Lernenden, dass sie sich über anspruchsvolle wirtschaftliche Sachverhalte auf gehobenem Niveau 
äußern können. 
Die Prüfung „Wirtschaftsdeutsch International“ wird von Arbeitgebern in vielen Ländern als Nachweis 
berufssprachlicher Deutschkenntnisse anerkannt und sehr geschätzt. 
 
Wer? 

Die Prüfung „Wirtschaftsdeutsch International“ richtet sich an erwachsene Lernende ab 18 Jahren. Die 
Lernenden sollten über Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens sowie fachsprachliche Kenntnisse in Wirtschaftsdeutsch verfügen. 
 
Wo? 

Die Prüfung „Wirtschaftsdeutsch International“ kann weltweit an Goethe-Instituten und an Institutionen, 
denen das Goethe-Institut eine Prüfungslizenz erteilt hat, sowie an Prüfungszentren der Deutschen 
Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Carl Duisberg Bildungszentren (CDC) der abgelegt 
werden. 
Genaue Informationen zu Prüfungsterminen, Prüfungsinstituten und -gebühren finden Sie auf den 
offiziellen Internetseiten des Goethe-Instituts, der DIHK und der CDC. 
 
Was und wie? 

In der Prüfung „Wirtschaftsdeutsch International“ werden die vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben 
und Sprechen sowie die Kenntnisse in Grammatik und Wortschatz (Prüfungsteil „Leseverstehen“, 
Aufgabe 4) überprüft. 
 
Die Prüfung besteht aus den folgenden Teilen: 
 
Schriftliche Prüfung 
– Leseverstehen (4 Aufgaben) 
– Hörverstehen (3 Aufgaben) 
– Schriftlicher Ausdruck (ein Kontaktschreiben, eine Einladung, Anfrage oder Pressemitteilung 

schreiben) 
 
Die schriftliche Prüfung dauert ca. 180 Minuten. 
 
Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) 
– Teil 1 (Gespräch über die eigene Person und den beruflichen Werdegang) 
– Teil 2 (Präsentation eines Unternehmens) 
– Teil 3 (Besprechungs-/Verhandlungsgespräch) 

 
Die mündliche Prüfung dauert ca. 20 Minuten. Die Vorbereitungszeit beträgt 15 Minuten. 


